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In dem im Lande Nordrhein-Westfalen gelegenen Teil der Erzdiözese Paderborn werden
im Steuerjahr 2024 Kirchensteuern als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer,
Kapitalertragsteuer, veranlagte Einkommensteuer) in Höhe von 9 v. H. erhoben.

Dieser Hebesatz gilt auch in den Fällen der Pauschalierung der Lohn- und Einkom-
mensteuer; er wird auf 7 v. H. der Lohnsteuer ermäßigt, wenn der Arbeitgeber von
der Vereinfachungsregelung nach Nummer 1 der gleichlautenden Erlasse der obersten
Finanzbehörden der Bundesländer betr. Kirchensteuer bei Pauschalierung der Lohn-
und Einkommensteuer vom 8. August 2016 (BStBl 2016 Teil 1 Seite 773) bzw. der
Nachfolgeerlasse in der jeweils gültigen Fassung Gebrauch macht.
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Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch über den 31. Dezember 2024 weiter
erhoben, falls zu dem genannten Termin neue Kirchensteuer-Hebesätze nicht beschlos-
sen und staatlich anerkannt sind.
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